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Fahrerflucht: Hindernisse am Weg
zum Schadenersatz
Die Rechtsgrundlagen für Schadenersatzansprüche in Fällen von Fahrerflucht sind
vielen Geschädigten nicht bekannt. Hinsichtlich des Ersatzpflichtigen besteht Ver-
wechslungsgefahr und Obliegenheitsverletzungen können zum Anspruchsverlust
führen.
Von Manfred Hoza
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I. Ergebnis

A. Problemstellung

Nach Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht stellt sich für
den Geschädigten die Frage, ob und gegen wen ein
Schadenersatzanspruch geltend gemacht werden kann.
In vielen Fällen kann der Fahrerflüchtige nicht ausge-
forscht werden. Mangels Kenntnis des Schädigers bzw
dessen Haftpflichtversicherung resigniert in solchen
Fällen ein großer Teil der Geschädigten und kommt
letztlich selbst für den entstandenen Schaden auf.

Nach den Grundsätzen der Haftpflichtversicherung
hätte jedoch bei einem Unfall mit einem versicherten
Kraftfahrzeug die Haftpflichtversicherung des schuld-
tragenden Lenkers den erlittenen Schaden zu ersetzen.
Dieses Problem haben die Haftpflichtversicherungen
auch erkannt. Seit dem Jahr 1958 haben sie daher in
Form der „Richtlinien für den erweiterten Schutz der
Verkehrsopfer“ eine Auslobung vorgesehen, die jeweils
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung verlautbart wurde.
Nach diesem Modell der Auslobung konnten Entschä-
digungsleistungen im Fall der Fahrerflucht beansprucht
werden. Diese Einrichtung war jedoch freiwillig und ist
mittlerweile obsolet geworden.

Stattdessen wurde seit dem Jahr 1977 eine inner-
staatliche Vorsorge für die Erbringung von Entschädi-
gungsleistungen in Fällen von Fahrerflucht getroffen.

Deren gesetzliche Grundlage ist jedoch den meisten
Verkehrsteilnehmern unbekannt. Zudem sind für eine
erfolgreiche Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs
einige Besonderheiten zu beachten, die für die Betroffe-
nen nicht einfach zu erkennen sind.

B. Rechtsgrundlagen

1. Verkehrsopferschutzgesetz (VerkOSG) 1977
Auf europäischer Ebene wurde wegen der internationa-
len Bedeutung der Haftpflicht bei Verkehrsunfällen ein
Übereinkommen über die obligatorische Haftpflicht-
versicherung für Kraftfahrzeuge vereinbart. Aufgrund
dieses Übereinkommens sollen geschädigte Personen
auch dann Schadenersatz erhalten, wenn die zivilrecht-
lich haftpflichtige Person nicht ermittelt werden kann.1)

Zur innerstaatlichen Durchführung dieser staatsver-
traglichen Bestimmungen wurde das Bundesgesetz über
den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer geschaffen
(VerkOSG).2) Diesem Gesetz wurde die Fiktion eines zi-
vilrechtlichen Schadenersatzanspruchs zugrunde gelegt
und die Verpflichtung zur Schadensgutmachung dem
Fachverband der Versicherungsunternehmen (FV) auf-
erlegt. Dieser erbringt seine Leistungen im Rahmen ei-
nes Entschädigungsfonds und hat gegen die Kfz-Haft-
pflichtversicherer Anspruch auf Ersatz seines Aufwands
im Verhältnis zu deren Prämienaufkommen.

Nach den ursprünglichen Grundsätzen des VerkOSG
sollten nur die ärgsten Härten gemildert werden. Ein
vollwertiger Versicherungsersatz war nicht beabsichtigt.
Deshalb sind nur Leistungen bei Personenschäden vor-
gesehen worden, wobei der Ersatz von Schmerzengeld
oder einer Verunstaltungsentschädigung vorerst nicht
zu erbringen war. Sachschäden sind bei Unfällen mit
Fahrerflucht von der Ersatzleistung ausgenommen.3)

Das VerkOSG wurde in weiterer Folge mehrfach no-
velliert und die Stellung des Geschädigten deutlich ver-
bessert.4) Der Anpassungsbedarf an die Regelungen des
Europäischen Wirtschaftsraums über den Schutz der

1) BGBl 1972/236.
2) BGBl 1977/322.
3) Nach der 5. Kfz-Haftpflichtrichtlinie 2005/14/EG v 11. 5. 2005, ABl L

149/14v 11. 6. 2005, soll bei Fahrerflucht den Verkehrsopfern mit
„beträchtlichen Personenschäden“ auch für Sachschäden Ersatz ge-
leistet werden. Diese RL ist bis 11. 6. 2007 in nationales Recht um-
zusetzen.

4) Eine detaillierte Darstellung der Verbesserungen im Verkehrsopfer-
schutz mit genauer Quellenangabe wurde vom Autor in der Fachzeit-
schrift der Sozialversicherungsträger „Soziale Sicherheit“ Oktober
2004 veröffentlicht.
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Verkehrsopfer wurde mit der Nov BGBl 1993/94 umge-
setzt. Damit entfiel imWesentlichen der Ausschluss von
Schmerzengeld und Verunstaltungsentschädigung.

Insgesamt bietet das VerkOSG heute einen ausrei-
chenden Schutz für die verletzten Verkehrsopfer. Da
aber nach dem VerkOSG die Opfer über ihre Ansprüche
nicht informiert werden müssen, bleiben die gesetzli-
chen Regelungen zugunsten der Opfer oft wirkungslos.

2. Weitere Anspruchsgrundlagen
Je nach Anlassfall können Schadenersatzansprüche auch
nach dem Verbrechensopfergesetz (VOG) und demWa-
chebediensteten-Hilfeleistungsgesetz (WB-HG) erho-
ben werden. Während nach diesen Gesetzen die Opfer
über ihre Rechte von Gesetzes wegen informiert werden
müssen, wurde im VerkOSG keine Informationsver-
pflichtung aufgenommen. Aus der Sicht des Steuerzah-
lers ist hiebei bemerkenswert, dass nur bei Entschädi-
gungsleistungen durch die öff Hand gem VOG und
WB-HG eine Informationspflicht5) besteht, hingegen
die gesetzliche Verpflichtung des FV gem VerkOSG
nicht bekanntzumachen ist.

Hinsichtlich der Informationsverpflichtung gegen-
über Geschädigten ist die ab 1. 1. 2008 gültige StPO
(neu) beachtlich. Gem § 10 StPO(neu) wird eine Infor-
mationsverpflichtung festgelegt, gem § 70 leg cit ist
diese aber auf ein Strafverfahren gegen einen bestimm-
ten Täter beschränkt. Gerade bei Fahrerflucht ist ein be-
stimmter Täter aber nicht bekannt. Die Praxis wird zei-
gen, ob die Verkehrsopfer über ihre Ansprüche nach
dem VerkOSG aufgeklärt werden. Nach Ansicht des Au-
tors bedarf es aber für eine zweckmäßige Information
nicht unbedingt einer besonderen gesetzlichen Grund-
lage, sondern könnte eine solche bereits heute aufgrund
einer Weisung für öffentlich Bedienstete oder im Rah-
men der Opferhilfe6) weitergegeben werden.

C. Ansprüche der Verkehrsopfer nach dem
VerkOSG

Nach dem VerkOSG können durchaus namhafte Be-
träge geltend gemacht werden. So wurden zB von einem
33-jährigen Motorradfahrer, der nach einem Verkehrs-
unfall querschnittgelähmt und arbeitsunfähig war, ein
Betrag von rd E 760.000,– gefordert. Die Forderung
hat enthalten: Schmerzengeld, Verunstaltungsentschä-
digung, (kapitalisierten)Verdienstentgang, (kapitali-
sierte)Pflegekosten, die Einkommensteuer für die Ent-
schädigungsleistung, Rezept- und Behandlungsgebüh-
ren, Besuchs- und Fahrtkosten.7) Durch Rechtsfortbil-
dung sind auch die Kosten für Besuche und Telefonate
mit Behinderten auch nach einem Krankenhausaufent-
halt durchzusetzen und eventuell auch der Ankauf eines
Computers.8) Ein nicht sozialversicherter Verletzter
kann außerdem Heilungskosten geltend machen.9) Wei-
ters hat der OGH klargestellt, dass auch bei Straßenver-
unreinigungen (Dieselölspur) durch unbekannte Len-
ker der FV zu haften hat.10) Der Haftungsumfang ist der-
zeit nach dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungs-
gesetz (KHVG) mit E 3 Mio beschränkt.11)

Da nach dem VerkOSG Sachschäden nicht ersetzt
werden, droht dem Geschädigten ein entsprechender

Nachteil. Im Rahmen der Selbsthilfe ist ihm daher
die Feststellung der Identität des Fahrerflüchtigen er-
laubt. Er darf darauf vertrauen, dass die im Rahmen
der Selbsthilfe entstandenen Schäden von der gegneri-
schen Versicherung ersetzt werden. Während einer Ver-
folgungsfahrt darf der Geschädigte jedoch kein eigenes
fahrtechnisches Fehlverhalten setzen.12)

D. Anspruchsverlust durch
Obliegenheitsverletzung

Für die erfolgreiche Durchsetzung der Schadenersatz-
ansprüche hat der Verletzte jedoch bestimmte Oblie-
genheiten bei sonstigem Anspruchsverlust zu beachten.
Er hat das Schadensereignis ohne unnötigen Aufschub
der nächsten Polizeidienststelle zu melden und inner-
halb von drei Monaten nach seinem Eintritt dem FVan-
zuzeigen. Besonders wichtig: Es sind zwei Anzeigen
zu erstatten, 1.) an die Exekutive und 2.) an den FV!
Auf die Anzeigepflicht einer Krankenanstalt darf man
sich nicht verlassen.13)

Eine schwere Verletzung kann die Erstattung der
Anzeige zwar verzögern, jedoch ist nach Wegfall des
Hinderungsgrundes unverzüglich der Anzeigepflicht
nachzukommen oder durch einen Dritten zu veran-
lassen.14)

E. Aktive Klagslegitimation

Aktiv klagslegitimiert sind die Verletzten selbst oder die
Hinterbliebenen eines getöteten Unfallopfers.

Die Sozialversicherung kann nach dem ursprüngli-
chen Konzept des VerkOSG (Härteklausel) ihren Scha-
den infolge der Heilungskosten für den Verletzten nicht
einklagen. Weitere Geschädigte wie die Arbeitgeber der
Verkehrsopfer, die Krankenanstalten oder die Sozial-
hilfe haben bei Beachtung schwieriger Rechtsfragen
eine unterschiedlich gute Chance auf Schadenersatz.15)

F. Passive Klagslegitimation
(Verwechslungsgefahr!)

Nach dem VerkOSG ist der Fachverband der Versi-
cherungsunternehmen (FV) zur Abgeltung von
Schadenersatzansprüchen bei Fahrerflucht ver-
pflichtet.16) Bei der Suche im Internet nach diesem
Fachverband war zum Zeitpunkt der Abfassung dieses
Artikels unter „Versicherungsverband: Verkehrsunfälle:
Auto“ die Website des Verbandes der Versicherungsun-
ternehmen Österreichs (VVO) zu finden. Nach der Sat-
zung des VVO17) bearbeitet dieser jene Aufgaben, die

5) § 14 VOG, § 6 WB-HG.
6) § 25 Abs 3 SPG.
7) OGH 29. 5. 1996, 7 Ob 2030/96x.
8) OGH 26. 2. 2003, 7 Ob 281/02b.
9) OGH 31. 10. 1989, 2 Ob 98/89, ZVR 1990/160 = RZ 1992, 96/35.
10) ZVR 2001/48.
11) § 9 Abs 3Z 4 KHVG. Der Höchstbetrag von E 292.000,– nach dem

EKHG ist hier nicht von Belang.
12) OGH 19. 9. 1996, 2 Ob 2264/96x.
13) OGH 3. 3. 1993, 7 Ob 6/93, ZVR 1994/14 = EvBl 1993/98.
14) OGH 22. 11. 1990, ZVR 1992/56.
15) Siehe FN 2.
16) § 1 Abs 1 VerkOSG.
17) § 2 Z 4 der Satzung, Auflage 2000, idF v 15. 12. 2004.
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nach dem VerkOSG und KHVG sowie sonstigen Vor-
schriften dem FV obliegen. Die Anschrift und die
Telefonnummer vom Fachverband, eine Körperschaft
öff Rechts, und Versicherungsverband, ein Verein,
sind ident: 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7, Tel: (01)
71156–0. Auch hat bereits die selbe Person auf dem
Briefpapier des VVO Erklärungen sowohl für den
VVO als auch ausdrücklich für den FV abgegeben.

Mit dieser Organisationsstruktur ist eine große
Verwechslungsgefahr verbunden. Selbst für Juristen
bleiben die Rechtsbeziehungen zwischen FV und VVO
weitgehend undurchschaubar.18)

G. Durchsetzung des
Schadenersatzanspruchs

Einzelne Kläger haben die zu klagende Partei verwech-
selt und eine Klage gegen den VVO eingebracht. Dieser
wendet die mangelnde Passivlegitimation mit der Be-
gründung ein, dass allein der FV zu klagen sei. In einem
konkreten Verfahren wies das Erstgericht den Antrag
der klagenden Partei auf Richtigstellung der Parteibe-
zeichnung von VVO auf FV ab. Das Rekursgericht än-
derte diese Entscheidung ab, stellte die Parteibezeich-
nung auf FV richtig und stellte fest, dass bei Ansprü-
chen nach dem VerkOSG nur der FV als passiv legiti-
miert anzusehen sei, weshalb die Richtigstellung gem
§ 235 Abs 5 ZPO zutreffe. Gegen diese Entscheidung
richtete sich der vom VVO und vom FVerhobene Revi-
sionsrekurs. Der OGH entschied iS des Klägers und sah
es als klar an, dass bei Ansprüchen nach dem VerkOSG
nur der FV belangt werden konnte und sollte.19)

Diese OGH-E ist jedoch selbst unter Rechtsanwälten
und Richtern nicht allgemein bekannt. In einem weite-
ren Verfahren vor dem LG Wien blieb deshalb der Klä-
ger gegen den VVO erfolglos. Daher brachte er erneut
eine Klage gegen den FVein. Da gem § 235 ZPO in der-
artigen Fällen auch von Amts wegen eine Richtigstel-
lung der Parteibezeichnung vorzunehmen ist, war ein
erneutes Verfahren nicht zwingend erforderlich. Es
bleibt abzuwarten, ob der Geschädigte von seinem An-
walt Schadenersatz für die erfolglose Klagsführung ge-
gen den VVO fordert.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Anspruch
nach dem VerkOSG trotz des dokumentierten Wider-
stands von VVO und FV durchgesetzt werden kann.
Vermeidbare zusätzliche Kosten sollten nicht dem Ge-
schädigten zur Last fallen.

H. Europäischer Verkehrsopferschutz

1. Staatliche Regelungen
Mit einem Europäischen Übereinkommen über die ob-
ligatorische Haftpflichtversicherung für Kfz20) und mitt-
lerweile fünf Kfz-Haftpflichtrichtlinien21) sind europa-
weit im Wesentlichen Garantiefonds und Entschädi-
gungsstellen geschaffen worden, die für die Schadens-
abgeltung von Verkehrsopfern sorgen sollen. Die
Organisation und die Regelungen über die Schadensab-
geltung sind insb bei Fahrerfluchtfällen national unter-
schiedlich und werden in der Folge am Beispiel unserer
deutschsprachigen Nachbarländer dargestellt:

a) Deutschland
Die Verkehrsopferhilfe eV22) ist ein Verein, der von allen
deutschen Versicherungsunternehmungen finanziert
wird, die Auto-Versicherungen anbieten. Dieser Verein
bietet eine umfassende Information, Antragsformulare
für Unfälle im Inland und im Ausland, eine Übersicht
über die europäischen Garantiefonds und Entschädi-
gungsstellen mit Angaben der Anschrift usw. Bei Unfäl-
len mit Fahrerflucht bekommt nur ein Verletzter
Schmerzengeld, der dauerhaft schwere Schäden – etwa
eine Querschnittlähmung – davongetragen hat. Aber
selbst wenn eine besonders schwere Verletzung vorliegt,
ist der zu zahlende Schmerzensgeldbetrag um rd zwei
Drittel niedriger als der in „normalen“Haftpflichtfällen.
Der Verein ist nicht Schädiger und schuldet daher nicht
„Genugtuung“. Blechschäden werden nicht ersetzt. Dies
wird mit den sich häufenden Betrugsversuchen begrün-
det. „Von den Grenzen, Lücken und schwarzen Löchern
im Verkehrsopferschutz durch Schadensersatz“ hat
Steffen23) ausführlich referiert.24) Anders als in Österreich
besteht in Deutschland und in den meisten europäi-
schen Ländern keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich
der passiven Klagslegitimation.

Im Jahr 2003 wurden von der Verkehrsopferhilfe in
etwa 1.300 Fällen rd E 3,7 Mio ausbezahlt. Diese eher
geringe Anzahl an Schadensfällen führt der Leiter der
Verkehrsopferhilfe laut einem Pressebericht auch da-
rauf zurück, dass manche Anwälte diese Einrichtung
noch immer nicht kennen (in Österreich wird die An-
zahl der Schadensfälle und Schadenssummen nicht be-
kanntgegeben).25)

Die öff Hand leistet einen Beitrag zur Opferhilfe ua
durch eine Information für die Opfer von Verkehrsun-
fällen26) und durch die Opferschutzbeauftragten bei den
Kreispolizeibehörden.

b) Schweiz
Bei Unfällen, die in der Schweiz oder im Fürstentum
Lichtenstein nachweislich durch unbekannte oder nicht
versicherte Motorfahrzeuge verursacht werden, ist der
nationale Garantiefonds Schweiz (NGF) deckungs-
pflichtig. Der NGF ist ein Verein der Schweizer Motor-
fahrzeug-Haftpflichtversicherer. Die Vertretung im
Schadensfall erfolgt durch den Geschäftsführenden Ver-
sicherer, die „Zürich“ Versicherungsgesellschaft. Aus-
drücklich wird darauf hingewiesen, dass im Prozessfall
darauf zu achten ist, dass der NGV passiv klagslegiti-

18) Sinn und Zweck der Übertragung der dem FV mit Gesetz zugeord-
neten Aufgaben an den VVO und die Rechtsgrundlage hiefür ist nicht
bekannt geworden.

19) OGH 30. 9. 1998, 7 Ob 241/98m.
20) Siehe BGBl 1972/236.
21) RL 2005/14/EG (bis 11. 6. 2007 in nationales Recht umzusetzen);

72/166/EWG; 84/5/EWG; 90/232/EWG; 2000/26/EG.
22) www.verkehrsopferhilfe.de; 20095 Hamburg, Glockengießerwall 1,

Tel: 040/301800.
23) Dr. Erich Steffen, Karlsruhe; Vorsitzender Richter am Bundesge-

richtshof a.D.
24) Gleichnamiger Artikel in der FS zum 25-jährigen Bestehen d Arbeits-

gemeinschaft Verkehrsrecht des deutschen Anwaltvereins.
25) Eine europaweite, nach Staaten gegliederte Gegenüberstellung der

Anzahl der Verunglückten in Fällen von Fahrerflucht und der Anzahl
der entsprechenden Schadensfälle der nationalen Garantiefonds
könnte die finanzielle Dimension der möglichen Schadenersatzsum-
men erahnen lassen.

26) BM für Justiz, Opferfibel – Rechtswegweiser für Opfer einer Straftat
49, BM Brigitte Zypries.
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miert ist.27) Bei einem langen Heilungsprozess und/oder
einer bleibenden physischen Beeinträchtigung können
die Unfallopfer einen Anspruch auf eine Genugtuungs-
summe geltend machen.

2. Private Hilfe für Verkehrsopfer
a) Europäische Föderation von

Verkehrsunfallopfern – FEVR
Das erste Ziel der FEVR ist, den Opfern und ihren Fa-
milien durch kostenlosen, moralischen, rechtlichen und
sozialen Beistand zu helfen. Neuere Untersuchungen
haben eine substanzielle und langfristige Abnahme
des Lebensstandards der Opfer und deren Familien
nachgewiesen. In Europa werden jedes Jahr mehr als
50.000 Menschen im Straßenverkehr getötet und mehr
als 150.000 bleiben für den Rest ihres Lebens behindert.
Nach dem FEVR beträgt die kumulierte Zahl der (über)
lebenden Angehörigen, deren tragische Situation oft
unterschätzt oder sogar ignoriert wird, mindestens zwei
Millionen Straßenopfer.

Informationen zur praktischen und juristischen
Hilfe für Verkehrsunfallopfer, die einen Unfall außer-
halb ihres Landes hatten findet man unter „www.
fevr.org“. Mitglieder der FEVR: Belgien, Deutschland,
Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Polen, Portugal, United Kingdom,
Schweiz, Israel, Südafrika, Argentinien.

Als Österreicher scheidet man als Besucher der Web-
site bei der Aufforderung „Wählen Sie Ihr Land!“man-
gels österr Mitgliedschaft aus, findet jedoch zumindest
Hinweise auf Vereine in den Nachbarländern.

b) Dignitas – Deutsche Interessengemeinschaft für
Verkehrsopfer28)

Im Jahr 1988 wurde in Viersen ein gemeinnütziger Ver-
ein gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die
Betroffenen von Verkehrsunfällen zu unterstützen.
Viele von einem Unfall Betroffene, seien es nun Opfer
oder deren Angehörige, wissen nicht, wie sie durch
die unüberschaubare Fülle von Gesetzen zu ihrem
Recht kommen. Sie haben an den Folgen des Verkehrs-
unfalls so schwer zu tragen, dass sie nicht mehr die
Kraft haben öffentlich aufzutreten. Dies wird vom Ver-
ein als Grund gesehen, warum dieses gewaltige Leid von
der Öffentlichkeit so gut verdrängt werden kann. Dazu
wird angeführt, dass laut Statistischem Bundesamt von
1947 bis zum Jahr 2002 auf Deutschlands Straßen
646.018 Menschen starben und rd 23,9 Millionen Men-
schen verletzt wurden.29)

Der Verein beklagt, dass weder das Bundesjustizmi-
nisterium, das Bundesfinanzministerium noch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sich für die
Betroffenen zuständig fühlen und auf den gerichtlichen
Weg verweisen. Dieser Belastung sind die Betroffenen
weder finanziell noch psychisch länger gewachsen, so
dass sie sehr oft einen für sie ungünstigem außergericht-
lichen Vergleich zustimmen. Unter anderem fordert der
Verein, dass Verkehrsopfer vorschussweise von der Ver-
sorgungsverwaltung Schadenersatz erhalten sollen.

c) Schweiz
Der Verein Strassenopferhilfe-vfs Zürich ist ein unab-
hängiger privater Verein. Vereinszweck ist das Führen

einer Beratungsstelle im Kanton Zürich im Sinne des
Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten.
Dieser Verein bietet Beratung im Internet.30)

I. Ergebnis

In den letzten Jahren waren in Österreich jeweils rd
2.000 Fälle von Fahrerflucht mit etwa 2.300 Verun-
glückten zu verzeichnen.31) Wegen der unzureichenden
Bekanntheit des VerkOSG haben mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die meisten Verkehrsopfer keine Scha-
denersatzansprüche gegen den FV geltend gemacht.
Ebenso kann nicht davon ausgegangen werden, dass
Krankenanstalten oder die Sozialhilfe die Möglichkeiten
zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegen
den FV entsprechend wahrgenommen haben.

Der FV hat daher mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit entgegen der Zielsetzung des Ge-
setzgebers nicht alle Personenschäden bei Unfällen
mit Fahrerflucht ersetzen müssen und derart seit mehr
als zwei Jahrzehnten hohe Summen einbehalten kön-
nen. In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass die
Versicherungen ihre Leistungen bei Verkehrsunfällen
mit Fahrerflucht nicht veröffentlichen.

Die Rechtsbeziehungen zwischen FV und VVO sind
für die Verkehrsopfer weitgehend undurchschaubar. So
ist für den Durchschnittsbürger nicht erkennbar, aus
welchen Gründen der FV gemäß VerkOSG für die Scha-
denersatzleistung zuständig ist, die Aufgaben des FV ge-
mäß Satzung des VVO jedoch von diesem wahrgenom-
menwerden. Anschrift und Telefonnummer von FVund
VVO sind ident. Eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich
der passiven Klagslegitimation ist bei dieser Organisati-
onsstruktur in Österreich gegeben. Vergleicht man die
Verzeichnisse der Garantie- und Entschädigungsfonds
in Europa, wird deutlich, dass in den anderen europäi-
schen Ländern überwiegend keine Verwechslungsgefahr
hinsichtlich der passiven Klagslegitimation besteht.

Im Interesse der Verkehrsopfer und auch der ande-
ren Geschädigten sollten die Ansprüche nach dem
VerkOSG allgemein bekanntgemacht werden. Die Scha-
denersatzansprüche der Unfallopfer, der Arbeitgeber
der Unfallopfer, der Sozialversicherung, der Kranken-
anstalten und der Sozialhilfe wurden bereits im Okto-
berheft 2004 der Fachzeitschrift der österreichischen
Sozialversicherung „Soziale Sicherheit“ vom Autor aus-
führlich behandelt.32) Der Verkehrsklub Österreich
(VCÖ) hat seine Mitglieder über diesen Artikel in der
VCÖ-Zeitung 6/2004 und damit über den Rechtsan-
spruch nach dem VerkOSG umgehend informiert. Es
ist zu hoffen, dass insb die Autofahrerklubs erfolgrei-
cher als bisher zur Bekanntheit der Ansprüche nach
dem VerkOSG beitragen. Die Weiterverbreitung der In-
formationen über das VerkOSG hilft nicht allein den
verletzten Verkehrsopfern, sondern kann auch in be-

27) Siehe www.nbi.ch
28) Siehe www.verkehrsunfallopfer-dignitas.de
29) Laut Broschüre des Vereins, unterstützt vom BM für Gesundheit und

Soziale Sicherung.
30) www.strassenopfer.ch; www.opferhilfe-schweiz.ch
31) Geschätzte Unfallfolgekosten rd E 25 Mio jährlich auf Kostenbasis

1993; s Unfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, 100.
32) Hoza, Fahrerflucht: Heilungskostenersatz und Schmerzengeld,

SozSi 2004, 404.

ZVR [2005] 12 Ü Manfred Hoza Ü Fahrerflucht: Hindernisse am Weg zum Schadenersatz 387

[SCHADENERSATZRECHT]



achtlichem Ausmaß zur finanziellen Entlastung der öff
Hand beitragen.
Ü Praxistipp:
Im Streitfall wurde wiederholt der Versicherungsverband
(VVO) geklagt. Dieser wendet mangelnde Passivlegita-
tion mit der Begründung ein, dass der Fachverband der
Versicherungsunternehmen (FV) zu klagen sei. In einem

solchen Fall ist eine Richtigstellung der Parteibezeich-
nung zulässig (vgl OGH 30. 9. 1998, 7 Ob 241/98m).

Im konkreten Fall hat der OGH angemerkt, dass den
Klägern keine Kosten für die Rechtsmittelgegenschrift
zustehen (§§ 40 und 50 ZPO), weil sie nicht auf die Un-
zulässigkeit des erhobenen Revisionsrekurses verwiesen
haben.

�

Ü in Kürze
Bei der Durchsetzung der Schadenersatzansprüche nach
dem VerkOSG ist besonders auf die Obliegenheiten gem
§ 4 leg cit zu achten. Ersatzpflichtig ist der Fachverband
der Versicherungsunternehmen (FV). Hinsichtlich der pas-
siven Klagslegitimation besteht Verwechlungsgefahr, weil
bislang nur der Verband der Versicherungsunternehmen
(VVO) mit derselben Anschrift und derselben Telefonnum-
mer wie der FV im Internet mit Informationen zur Scha-
densabwicklung aufzufinden war.

Ü Zum Thema
Über den Autor:
MinR RegR Mag. Manfred Hoza ist Beamter des Rechnungs-
hofs in Wien, Kontaktadresse: Rechnungshof,
Dampfschiffstraße 2, A-1031 Wien, Tel: (01) 71171/8345,
E-Mail: hoza@rechnungshof.gv.at
Vom selben Autor erschienen:
Fahrerflucht: Heilungskostenersatz und Schmerzengeld,
SozSi 2004, 404; Bartos/Hoza, Das Drittschadensproblem bei
Anstaltspflege, SozSi 2003, 14.
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